
BGHZ 9, 83
 
Ein Aufopferungsanspruch kann nach dem in § 75 EinlALR enthaltenen Rechtsgrundsatz auch bei auf 
Gesetz beruhenden Eingriffen und auch bei Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit (Impfschäden) 
gegeben sein. Die entgegengesetzte Rechtsprechung des Reichsgerichts (ua RGZ 156, 305 ff) wird aufgege-
ben. 
 
EinlALR § 75 
 
III. Zivilsenat, Urteil vom 19.02.1953 
i. S. S. (Kl.) w. Hansestadt H. (Bekl.) 
 
III ZR 208/51 
 
I. Landgericht Hamburg 
II. Oberlandesgericht Hamburg 
 
Die Klägerin wurde im Jahre 1930 als einjähriges Kind von einem Stadtarzt in A. auf Grund des Impfgesetzes 
vom 8. April 1874 gegen Pocken geimpft. Sie behauptet, infolge dieser Impfung schwere gesundheitliche Schä-
den durch eine unstreitig eingetretene postvaccinale Encephalitis erlitten zu haben und dauerndem Siechtum 
verfallen zu sein. 
Sie nimmt die Beklagte aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverletzung und »Aufopferung« auf Ersatz der 
infolge der Impfschäden angeblich erforderlich gewesenen und in Zukunft noch erforderlich werdenden Kosten 
für Mehraufwendungen in Anspruch. 
Das Landgericht hat die Klage, »insoweit die Klägerin Anspruch auf eine Entschädigung aus Aufopferungsan-
spruch erhebt«, dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt, sie aber im übrigen abgewiesen. Das Oberlandesge-
richt hat die Klage in vollem Umfang abgewiesen. Die Revision hatte Erfolg. 
 
Aus den Gründen: 
 
I.  
Bedenken gegen die Zulässigkeit des Rechtswegs sind nicht begründet. 
Das Reichsgericht ist in ständiger Rechtsprechung ohne weiteres davon ausgegangen, daß es sich bei der Gel-
tendmachung von Aufopferungs- und Entschädigungsansprüchen, die aus hoheitlichen Eingriffen hergeleitet 
werden, um bürgerliche [84] Rechtsstreitigkeiten im Sinne des § 13 GVG handelt, für die der Rechtsweg vor den 
ordentlichen Gerichten gegeben ist, und zwar gleichgültig, ob die Ansprüche aus §§ 74, 75 EinlALR, ihrer ent-
sprechenden Anwendung oder aus einem gewohnheitsrechtlichen allgemeinen Rechtsgrundsatz hergeleitet wer-
den (RGZ 173, 183 [189]; 140, 276 [285]; 145, 107 [109]; 156, 305 ua; vgl ferner Boehmer, Grundlagen der 
Bürgerlichen Rechtsordnung, 1. Buch 1950 S 253). Hieran ist trotz der Erweiterung des Verwaltungsrechtswegs 
festzuhalten; denn die maßgeblichen Gesetze über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verordnung Nr 165 der briti-
schen Militärregierung und die im wesentlichen übereinstimmenden Gesetze über die Verwaltungsgerichtsbar-
keit in den einzelnen Ländern der Amerikanischen Besatzungszone) wollten eine allgemeine gerichtliche Kon-
trolle der Verwaltung normieren und auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts den Rechtsweg auch dort eröffnen, 
wo er bisher verschlossen war. Hingegen war es nicht Zweck der genannten Gesetze, eine Zuständigkeitsver-
schiebung im Verhältnis zu den ordentlichen Gerichten vorzunehmen und nunmehr die Zuständigkeit der Ver-
waltungsgerichte auch für solche öffentlichrechtliche Streitigkeiten zu begründen, die bereits traditionell vor den 
ordentlichen Gerichten ausgetragen wurden. Dem entspricht es, daß die normalen Formen des Verwaltungspro-
zesses abgesehen von den Parteistreitigkeiten die Anfechtungsklage einschließlich der Untätigkeitsklage und die 
Feststellungsklage sind, dem Verwaltungsprozeß, so wie er bisher seine gesetzliche Ausgestaltung gefunden hat, 
aber nach seiner ganzen Struktur eine auf Zahlung von Geld gerichtete Schadensersatz- bzw Entschädigungskla-
ge in aller Regel fremd ist. 
Es ist sonach auch weiterhin die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für Streitigkeiten über die hier zur Erör-
terung stehenden Aufopferungs- und Entschädigungsansprüche kraft Überlieferung, dh kraft Gewohnheitsrechts 
als gegeben anzusehen, wie dies der Senat in BGHZ 1, 369 [376 -380] für Ansprüche aus einem öffentlichrecht-
lichen Verwahrungsverhältnis bereits eingehend dargelegt hat (vgl auch BVG Berlin-Zehlendorf in DöV 1950, 
249 mit Anm von Bachof; WürttBad [85] VGH, VerwRspr 3, 459 = JZ 1951, 86; zweifelnd Schack in MDR 
1951, 265). 
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II.  
… 
III.  
1. ... 
2. Das Impfgesetz vom 8. April 1874 (RGBl 31), auf Grund dessen die Impfung der Klägerin vorgenommen 
worden ist, besagt selbst nichts über eine Entschädigungspflicht für etwa auftretende Impfschäden. Ebensowenig 
wie durch dieses Schweigen des Gesetzes dem Geschädigten Ansprüche bei schuldhaft verursachten Impfschä-
den versagt sind, sind aber dadurch auch Entschädigungsansprüche für die ohne Verschulden eines Beteiligten 
hervorgerufenen Impfschäden ausgeschlossen, soweit diese nach sonstigen Bestimmungen gegeben sind; dies ist 
bereits zutreffend in der die Entschädigungspflicht bei Impfschäden selbst verneinenden Entscheidung des Gro-
ßen Senats für Zivilsachen (RGZ 156, 305 [307]) hervorgehoben. 
3. Dem Berufungsgericht ist darin beizupflichten, daß der Entschädigungsanspruch der Klägerin nicht aus einer 
entsprechenden Anwendung der Bestimmungen des Reichsseuchengesetzes, des Viehseuchengesetzes und der 
sonstigen vom Berufungsgericht genannten Sondergesetze (Kriegsschädengesetz, Tumultschädengesetz, Versor-
gungsgesetze, Haftentschädigungsgesetz usw) hergeleitet werden kann, nach denen Ausgleichsansprüche für 
Schäden vorgesehen sind, die dem einzelnen auf Grund rechtmäßiger oder schuldlos rechtswidriger Hoheitsakte 
erwachsen. Denn die Tatbestände, an die in diesen Gesetzen die Entschädigungspflicht geknüpft wird, sind eben-
so wie Art und Umfang der vorgesehenen Entschädigungsleistungen untereinander und von dem hier zur Ent-
scheidung stehenden Tatbestand zu verschieden, als daß sich aus diesen Gesetzen im Wege der Analogie ein 
über die dort normierten Tatbestände hinausgreifender und auch eine Entschädigungspflicht für schuldlos verur-
sachte Impfschäden festlegender Rechtssatz herleiten ließe. Es läßt sich aber auch umgekehrt nach diesen Geset-
zen eine derartige Entschädigungspflicht nicht ausschließen. 
4. Ein Entschädigungsanspruch der Klägerin ist jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts als 
»Aufopferungsanspruch« begründet, wie er sich gewohnheitsrechtlich gemäß [86] dem in § 75 EinlALR enthal-
tenen Rechtsgrundsatz entwickelt hat. Nach dieser Bestimmung ist der Staat gehalten, denjenigen zu entschädi-
gen, der seine besonderen Rechte und Vorteile dem Wohle des Gemeinwesens aufzuopfern genötigt wird. Der 
Grundsatz, der in dieser Vorschrift seinen gesetzlichen Ausdruck gefunden hat, hat über den Bereich der frühe-
ren altpreußischen Provinzen hinaus allgemeine Geltung erlangt und ist deshalb auch, wie das Berufungsgericht 
selbst hervorhebt, für das Hamburger Gebiet anzuwenden (BGHZ 6, 270 [281]; OLG Hamburg in SJZ 49, 267 
[268]). 
Das Reichsgericht hat zwar den in § 75 EinlALR zum Ausdruck gebrachten Grundsatz in ständiger Rechtspre-
chung dahin eingeschränkt, daß ein Entschädigungsanspruch gegenüber gesetzlich angeordneten Maßnahmen 
ausgeschlossen und zudem auch nur bei Eingriffen in das Eigentum oder vermögenswerte Rechte gegeben sei 
(RGZ 72, 85 [88]; 103, 426; 122, 301; 144, 325 [333]; 149, 36). An dieser Rechtsprechung, die im wesentlichen 
auf die preußische Kabinetsorder betr die genauere Beobachtung der Grenzen zwischen landeshoheitlichen und 
fiskalischen Rechtsverhältnissen vom 4. Dezember 1831 (Pr GS 255) gestützt wird, hat das Reichsgericht auch 
noch in der Entscheidung des Großen Senats in RGZ 156, 305 ff festgehalten. 
Der den Rechtsgrundsatz des § 75 EinlALR einschränkenden Rechtsprechung des Reichsgerichts kann jedoch 
nicht mehr gefolgt werden. 
a) Der Kabinetsorder vom 4. Dezember 1831 kommt nach der Auffassung des Senats nicht die einschränkende 
Bedeutung zu, die das Reichsgericht ihr beigemessen hat. 
aa) Wenn die Kabinetsorder davon ausgeht, daß bei Eingriffen, die auf Gesetz beruhen, ein Entschädigungsan-
spruch ausgeschlossen sei, so ist dadurch offenbar nur dem allgemeinen Grundsatz Ausdruck gegeben, daß die 
vom Gesetz geforderten und gewollten Opfer keine Entschädigungsansprüche begründen können. Bei gesetzlich 
angeordneten Maßnahmen entfällt dementsprechend im allgemeinen ein Entschädigungsanspruch, soweit er 
nicht in dem betreffenden Gesetz selbst vorgesehen ist, allein deswegen, weil das Gesetz für alle Bürger oder 
einen unbestimmten Kreis von ihnen eine gleiche Pflichtenlage geschaf- [87] fen hat und von ihnen in gleicher 
Weise ein Tun, Dulden oder Unterlassen verlangt, mithin dem einzelnen kein von den übrigen nicht gefordertes 
Opfer auferlegt. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos und trifft bei den hier in Rede stehenden Impfschäden im 
Gegensatz zu der Auffassung des Reichsgerichts (RGZ 156, 305 [311]) nicht zu. Das Reichsgericht argumen-
tiert, daß die Impfpflicht als solche allen gegenüber denselben Inhalt habe und auch die Folgen des Eingriffs 
regelmäßig bei allen dieselben seien. Eine ausnahmsweise eintretende schwere Gesundheitsbeschädigung könne 
das Dulden des Eingriffs nicht nachträglich als ein besonderes Opfer erscheinen lassen, das der Betroffene zum 
Wohle der Allgemeinheit zu erbringen genötigt gewesen sei. Es könne insoweit lediglich das Maß der vom Ge-
setz von Anfang an geforderten Pflichterfüllung entscheidend sein; dieses aber sei für alle gleich. Man kann 
jedoch nicht, wie das Reichsgericht es tut, bei der rechtlichen Beurteilung den Eingriff und seine Folgen ausei-
nanderreißen. Vielmehr bilden – worauf die Revision unter Berufung auf Giese, Öffentlichrechtliche Entschädi-
gung für Aufopferung bei Impfschäden 522, zutreffend hinweist – der Eingriff selbst und seine Folgeerscheinun-
gen einen einheitlichen natürlichen Vorgang. Ist das aber der Fall, dann kann nicht mehr gesagt werden, daß das 
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Maß der Pflichterfüllung für alle vom Impfgesetz Betroffenen gleich sei und daß von dem, der schwere Gesund-
heitsschäden infolge der Impfung erleidet, kein besonderes »Opfer« erbracht werde. Ein solches besonderes 
Opfer liegt nur dann nicht vor, wenn das Gesetz von den von ihm Betroffenen bewußt eine entsprechende 
Pflichterfüllung fordert und wenn es verlangt, daß die Betroffenen die nachteiligen Folgen, die die gesetzlich 
angeordneten Maßnahmen für alle oder einen unbegrenzten Kreis von ihnen haben, hinnehmen. So verlangen zB 
die Wehrdienstgesetze bewußt, daß die von ihnen Betroffenen Freiheitsbeschränkungen, Gesundheitsbeschrän-
kungen und sogar den Tod hinnehmen, so daß insoweit von einem besonderen Opfer im Sinne des hier zur Erör-
terung stehenden allgemeinen Rechtssatzes nicht gesprochen werden kann. Bei dem Impfgesetz liegen die Dinge 
aber anders. Dieses Gesetz sieht ausdrücklich vor (§ 2), daß bei Gesundheitsgefährdung von der Impfung abge-
se- [88] hen wird. Das Gesetz verlangt also von den Betroffenen lediglich, daß sie die natürlicherweise und all-
gemein mit der Impfung verbundenen Nachteile hinnehmen, verlangt aber keinesfalls das Aufsichnehmen erheb-
licher gesundheitlicher Schädigungen. Diese liegen vielmehr gänzlich außerhalb der Willensrichtung des Ge-
setzgebers. Deshalb steht der Umstand, daß die Impfung als solche im vorliegenden Falle auf Grund gesetzlicher 
Anordnung durchgeführt worden ist, dem Entschädigungsanspruch der Klägerin nicht entgegen. 
bb) Der in § 75 EinlALR normierte Grundsatz der Entschädigungspflicht des Staates ist in dieser Gesetzesbe-
stimmung selbst gegenständlich nicht beschränkt, sondern er umfaßt jedes Sonderopfer, das der einzelne an 
irgendwelchen Rechtsgütern zum Wohle der Allgemeinheit zu erbringen genötigt wird. Eine gegenständliche 
Beschränkung der Entschädigungspflicht auf die Fälle von Eingriffen in das Eigentum oder sonstige vermö-
genswerte Rechte kann auch der Kabinetsorder vom 4. Dezember 1831 nicht entnommen werden. Die Kabinet-
sorder befaßt sich überhaupt nur mit Eingriffen in das Privateigentum. Über Eingriffe in sonstige Rechtsgüter, 
insbesondere Eingriffe in die körperliche Integrität des einzelnen aber wollte sie nichts besagen und hat auch 
darüber nichts besagt. Sie hat mithin über Eingriffe dieser Art überhaupt nicht befunden und sie keineswegs von 
der Entschädigungspflicht ausgeschlossen (vgl Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts 1951, 272/73; Schack 
in MDR 51, 263). 
b) Aber selbst wenn man der Auffassung sein sollte, daß angesichts der Kabinetsorder vom 4. Dezember 1831 
der in § 75 EinlALR zum Ausdruck gekommene Rechtsgrundsatz über die Gewährung von Entschädigungsan-
sprüchen zunächst nur bei Eingriffen in das Eigentum Anwendung zu finden gehabt hätte, so ließe sich doch 
nicht verkennen, daß insoweit die Einschränkungen jenes Rechtsgrundsatzes gewohnheitsrechtlich beseitigt 
worden sind. 
Das gilt zunächst einmal hinsichtlich des Umfangs der von dem Begriff der Enteignung umfaßten Eingriffe. 
Während anfangs darunter lediglich Eingriffe in das Eigentum als Rechtseinrichtung im sachenrechtlichen Sinne 
verstanden wurden, [89] wurde in der späteren Entwicklung der Enteignungsbegriff immer weiter gefaßt, bis er 
schließlich dahin ausgedehnt wurde, daß auch alle Eingriffe in vermögenswerte Rechte in den Enteignungsbe-
griff mit einbezogen wurden (BGHZ 6, 270 [278 ]). 
Zum anderen kann aber auch nach der neueren Rechtsentwicklung hinsichtlich der Entschädigungspflicht zwi-
schen Eingriffen in Eigentum und sonstige Vermögenswerte Rechte einerseits und solche in Leben und Gesund-
heit andererseits ein Unterschied zu Ungunsten der letzten nicht mehr gemacht werden, wie der Senat bereits in 
BGHZ 7, 96 [99 /100 ] zum Ausdruck gebracht hat. Vielmehr müssen in den Kreis der nach dem Grundsatz des 
§ 75 EinlALR entschädigungspflichtigen Eingriffe von hoher Hand auch die Eingriffe in Leben und Gesundheit 
mit einbezogen werden. Diese Lebensgüter können hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit hinter den vermögens-
werten Rechten in keiner Weise zurückstehen und sind zum mindesten in gleicher Weise schutzwürdig. Die 
Schutzwürdigkeit dieser Lebensgüter ist heute dadurch noch besonders unterstrichen, daß das Grundgesetz in 
Erkenntnis des Wertes der Einzelpersönlichkeit im heutigen sozialen Rechtsstaat neben dem Recht des einzelnen 
auf Entfaltung seiner Persönlichkeit auch das Recht des einzelnen auf Leben und körperliche Unversehrtheit in 
Art. 2 als verfassungsmäßig geschütztes Grundrecht ausdrücklich proklamiert. Durch ihre verfassungsmäßige 
Verankerung sind diese Grundrechte aber nicht erst zur Entstehung gebracht worden. Vielmehr sind die Güter 
des Lebens und der Gesundheit – wie bereits in der Entscheidung des II. Zivilsenats in BGHZ 8, 243 ff in ande-
rem Zusammenhang ausgeführt ist – von Schöpfung und Natur der Rechtsordnung vorausgegeben, und jeder 
Mensch hat ganz unabhängig von einer entsprechenden gesetzlichen Normierung ein Recht auf diese Lebensgü-
ter. Dadurch, daß dieses Recht ausdrücklich in die Verfassung als Grundrecht aufgenommen worden ist, hat die 
Bedeutung der genannten Lebensgüter für das allgemeine Rechtsbewußtsein nur noch beredten Ausdruck gefun-
den. Dieser hinsichtlich des Wertes und der Schutzwürdigkeit von Leben und Gesundheit des einzelnen beste-
henden allgemeinen Rechtsanschauung würde es widersprechen, wenn ein Entschädigungs- [90] anspruch aus 
dem Gesichtspunkt der Aufopferung bei Eingriffen in das Vermögen zu gewähren wäre, aber versagt würde bei 
einer sich für den einzelnen vielfach erheblich nachteiliger auswirkenden Verletzung der Gesundheit, die zudem 
im allgemeinen auch wesentliche Vermögensschäden zur Folge hat. 
Aus der Tatsache, daß das Grundgesetz in Art. 14 für Eingriffe in das Eigentum ausdrücklich eine Entschädi-
gung vorsieht, kann nicht geschlossen werden, daß das Grundgesetz Eigentum und sonstige vermögenswerte 
Rechte stärker als das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit geschützt wissen und bei Verletzung 
dieses Grundrechts eine Entschädigungspflicht ausgeschlossen sehen wolle. Die im Grundgesetz enthaltene 
besondere Hervorhebung der Entschädigungspflicht bei Enteignungen erklärt sich daraus, daß es sich bei den 
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Eingriffen kraft Hoheitsrechts in die Rechtssphäre des einzelnen in der Regel um Eingriffe in das Eigentum oder 
sonstige vermögenswerte Rechte handelt. Es liegt aber keinerlei Anhalt dafür vor, daß das Grundgesetz damit die 
Entschädigungspflicht bei Eingriffen anderer Art verneinen will. In BGHZ 6, 270 [280 ] ist hervorgehoben, daß 
der Verstoß gegen den Gleichheitssatz die Enteignung kennzeichnet und daß zum Ausgleich eine entsprechende 
Entschädigung gefordert wird. Nun ist aber die Enteignung lediglich ein – wenn auch der praktisch bedeutsamste 
– Sonderfall der Aufopferung, die den Gegenstand des in § 75 Einl ALR enthaltenen Rechtsgrundsatzes bildet. 
Dementsprechend trifft auch der innere Grund, der für die Entschädigung bei Eingriffen in das Eigentum maß-
geblich ist, in gleicher Weise für die Eingriffe in sonstige geschützte Lebensgüter, insbesondere für die Eingriffe 
in die körperliche Unversehrtheit zu. Auch bei den durch Eingriffe kraft Hoheitsrechts verursachten Gesund-
heitsschäden ist der Verstoß gegen den Gleichheitssatz das besondere Kennzeichen. Ist es aber gerade dieser 
Verstoß gegen den Gleichheitssatz, der die innere Begründung und Rechtfertigung für die Entschädigungspflicht 
bei Enteignungen abgibt, dann kann auch bei Eingriffen in die Gesundheit, die in gleicher Weise durch den Ver-
stoß gegen den Gleichheitssatz gekennzeichnet sind, ein Entschädigungsanspruch nicht mehr versagt werden und 
wird auch hier um des Gleichheitssatzes willen [91] die Entschädigung zum Ausgleich des besonderen Opfers 
des einzelnen geschuldet. 
Das Reichsgericht hat die Versagung der Entschädigung für Impfschäden in RGZ 156, 305 [313] schließlich 
auch noch mit dem Hinweis darauf begründet, daß gegenüber der nach damaliger Staatsauffassung dem einzel-
nen obliegenden verstärkten Opferpflicht der Entschädigungsgedanke zurücktreten müsse. Einem derartigen 
Gedanken kann heute nicht mehr Raum gegeben werden. Vielmehr gebietet die Stellung, die der einzelne nach 
heutiger Anschauung zum Staat einnimmt, und der im heutigen Rechtsstaat dem einzelnen verfassungsmäßig 
garantierte Schutz seiner wichtigsten Lebensgüter (Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum), daß ein Schaden, der 
dem einzelnen im Interesse der Allgemeinheit durch Eingriffe in diese Lebensgüter zugefügt wird, nicht von 
dem einzelnen, sondern von der Allgemeinheit getragen wird. 
c) Es kann auch hinsichtlich der hier zur Erörterung stehenden Impfschäden die Darbringung eines besonderen 
Opfers nicht mit der Begründung in Abrede gestellt werden, daß die Impfung des einzelnen vor allem zu seinem 
eigenen Schutz, aber nicht entscheidend im Interesse der Allgemeinheit erfolgt. Demgegenüber ist einmal zu 
berücksichtigen, daß nicht die Impfung als solche, sondern die als Folge der Impfung eingetretenen Gesundheits-
schädigungen das besondere Opfer darstellen, welches von dem Betroffenen erbracht wird. Zum anderen erfolgt 
die Impfung zwar auch im wohlverstandenen Interesse des einzelnen. Dieses tritt jedoch an Bedeutung hinter 
dem überwiegenden Interesse der Allgemeinheit zurück, die durch die Zwangsimpfung vor der allgemeinen 
Seuchengefahr geschützt wird. 
d) Im Gegensatz zu der Auffassung des Berufungsgerichts ist sonach mit dem Landgericht auch bei Gesund-
heitsschäden, die durch eine auf Grund des Impfgesetzes vom 8. April 1874 vorgenommene Zwangsimpfung 
hervorgerufen worden sind, ein Aufopferungsanspruch zu bejahen (so ua auch Forsthoff aaO; Schack aaO; Er-
man, Handkommentar zum BGB 1952, Vorbem 2d vor §§ 823 ff; KG in SJZ 1950, 819 mit zust Anm von 
Coing). Das gilt auch für die Zeit vor dem Inkraft- [92] treten des Grundgesetzes. Denn es ist oben bereits ge-
sagt, daß das Grundgesetz das Recht auf Leben und Gesundheit nicht erst geschaffen hat, sondern daß dieses 
Grundrecht auch ohne ausdrückliche gesetzliche Normierung Geltung hat und bereits der durch den allgemeinen 
Grundsatz des § 75 EinlALR geschützte Rechtskreis des einzelnen diese Lebensgüter mitumfaßt. 
5. Wenn die Beklagte geltend macht, daß durch die Gewährung eines Entschädigungsanspruchs auch bei Eingrif-
fen, die auf Gesetz beruhen, und auch bei Eingriffen in die Gesundheit die öffentlichrechtliche Entschädigungs-
pflicht eine uferlose und in ihren Folgen unabsehbare Ausweitung erfahre, so trifft das nicht zu. Es ist bereits 
oben (unter 4 a) hervorgehoben worden, daß alle diejenigen Opfer, die vom Gesetz gefordert und gewollt sind, 
keinen Entschädigungsanspruch zu begründen vermögen und nur diejenigen Nachteile, die über das hinausge-
hen, was nach dem Willen des Gesetzes der einzelne hinzunehmen hat, als ein einen Entschädigungsanspruch 
begründendes besonderes Opfer angesehen werden können. Deshalb ist es nicht so, wie die Beklagte befürchtet, 
daß beispielsweise auch in den Fällen, in denen ein Kind in der Schule, die es auf Grund des Schulzwanges be-
sucht, eine Ansteckung erleidet, oder jemand auf Grund einer Zwangsheilbehandlung wegen einer Geschlechts-
krankheit (Gesetz vom 18. Februar 1927 – RGBl I, 61) oder bei einer gemäß § 372a ZPO durchgeführten Unter-
suchung gesundheitliche Schäden erleidet, unter allen Umständen eine Entschädigung zu gewähren sei. In allen 
diesen Fällen handelt es sich um Nachteile und Schäden, die der Gesetzgeber bei Einführung des Schul- und 
Heilbehandlungs- bzw Untersuchungszwanges bewußt in Kauf genommen und die der einzelne nach dem Willen 
des Gesetzes hinzunehmen hat, aber nicht um entschädigungspflichtige Sonderopfer. Die Fälle, in denen dem 
einzelnen auf Grund eines vom Gesetz angeordneten Eingriffs in seine Rechtssphäre ein derartiges Sonderopfer 
auferlegt wird, das eine Entschädigungspflicht begründet, werden deshalb verhältnismäßig seltene Ausnahmefäl-
le darstellen, so daß die Gefahr einer uferlosen Ausweitung der Entschädigungspflicht nicht besteht. 
[93] 
IV.  
Der Entschädigungsanspruch richtet sich bei Impfschäden gegen den Staat. Zwar ist der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts beizupflichten, daß entgegen dem Wortlaut des § 75 EinlALR nicht in allen Fällen den Staat die 
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Entschädigungspflicht trifft, sondern daß auch ein anderer, dem die Aufopferung zugute gekommen ist, entschä-
digungspflichtig sein kann (vgl die entwicklungsgeschichtliche Übersicht in RGZ 149, 34 [38 ff];167, 14 [28]). 
Bei Impfschäden kommt jedoch bei der Frage, wem das Opfer des Geschädigten zugute gekommen ist, ein ande-
rer als der Staat (Land) als Träger der allgemeinen Gesundheitsfürsorge nicht in Betracht. Dem Umstand, daß 
das Impfgesetz vom 8. April 1874, auf Grund dessen die Impfung der Klägerin durchgeführt ist, Bundesrecht 
darstellt (Art. 125 in Verbindung mit Art. 74 Nr 19 GrundG), ist für die Frage der Entschädigungsleistung keine 
entscheidende Bedeutung beizumessen. Insoweit kommt es vielmehr maßgeblich auf den Vollzug des Gesetzes 
an. Der Vollzug des Gesetzes aber ist eine Aufgabe der Länder, so daß im vorliegenden Fall die Entschädi-
gungspflicht den beklagten Stadtstaat trifft. 
V.  
Da das Berufungsgericht festgestellt hat, daß die Klägerin durch die Impfung »schwere Schäden« erlitten hat, 
braucht die Sache nicht an das Berufungsgericht zurückverwiesen zu werden, um zu ermitteln, ob infolge der 
Impfung ein Schaden und damit überhaupt ein Anspruch der von der Klägerin geltend gemachten Art entstanden 
ist. 
Bei der vom Landgericht nunmehr zu treffenden Entscheidung über die Höhe des Klaganspruchs werden auch 
hier die Grundsätze zu berücksichtigen sein, die der Große Senat für Zivilsachen in BGHZ 6, 270 (295 ) für die 
Enteignungsentschädigung als den hauptsächlichen Anwendungsfall der aus dem Gesichtspunkt der Aufopfe-
rung zu gewährenden Entschädigung aufgestellt hat. Es wird also zu beachten sein, daß die »Entschädigung« 
keine Schadensersatzleistung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, die sämtliche Vermögenseinbußen 
umfaßt, daß sie aber einen Ausgleich für das Opfer bieten soll, das dem Betroffenen auferlegt ist. 
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